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Gemeinde Thalwil 
	

Teilrevision Nutzungsplanung Böni-Vogelsang-Mettli 

rechtsgültige BZO, RRB Nr. 2673/1985 
	

Anpassung BZO, Stand Entwurf 	 Erläuterungen 

2.5 Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (Oe) 2.5 Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (Oe) 

und Erholungszone 	 und-Erholungszone 

Art. 19 Erholungszone 	 Art. 19 Erholungszone 

In den Erholungszonen sind zulässig:  

a. am Seeufer: — Wassersport- und Ba-

deanlagen mit den nöti-

gen Infrastrukturbauten 
und -anlagen 

— 	bestehendes Hotel und 

Restaurants 

b. im Brand: — 	Sportanlagen mit der 
nötigen Infrastruktur 

— 	Bauten und Anlagen für 
Freizeitaktivitäten für 

Jugendliche wie Pfadi-

heim, Abenteuerspiel-

platz etc. 

c. im Züsack: — 	Tennisplatz mit Club-

haus 

d. im Eichstock: — 	Familiengärten und 

Kleintierzucht mit den 

dafür nötigen Bauten 

und Infrastrukturanla-

gen 

e. im Gebiet Walchli: — 	Spielplatz für alle Al-
tersstufen 

In den Erholungszonen sind zulässig: 	 Die Absätze werden neu nummeriert. 

a. am Seeufer: — 	Wassersport- und Badeanla-

gen mit den nötigen Infra-

strukturbauten und -anla-

gen 

— 	bestehendes Hotel und Res-

taurants 

b. im Brand: — 	Sportanlagen mit der nöti-

gen Infrastruktur 

— 	Bauten und Anlagen für 

Freizeitaktivitäten für Ju-

gendliche wie Pfadiheim, 

Abenteuerspielplatz etc. 

c. im Züsack: — 	Tennisplatz mit Clubhaus 

d. im Eichstock: — 	Familiengärten und Klein-

tierzucht mit den dafür nöti-

gen Bauten und Infrastruk-

turanlagen 

e. im Gebiet Walchli: — 	Spielplatz für alle Altersstu-

fen 

f. im Gebiet Würz: — 	Erholungsanlage mit Sitz-
bänken, Feuerstelle und 

Brunnenanlage 
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Gemeinde Thalwil 
	

Teilrevision Nutzungsplanung Böni-Vogelsang-Mettii 

rechtsgültige BZO, RRB Nr. 2673/1985 
	

Anpassung BZO, Stand Entwurf 
	

Erläuterungen 

f. im Gebiet Würz: — Erholungsanlage mit 

Sitzbänken, Feuerstelle 
und Brunnenanlage 

  

Bestehende Bauten und Anlagen dürfen im bestehen-

den Umfang und generellen Erscheinungsbild erneu-
ert und ersetzt werden. 

Neue Bauten sind für die zulässige Nutzweise als be-

sondere Gebäude (§§ 49 und 273 PBG) zulässig, an-
dere Bauten nur im Rahmen eines Gestaltungsplanes. 

Gegenüber Grundstücken ausserhalb der Erholungs-

zone gilt der Grenzabstand der entsprechenden Zone. 

g. im Gebiet Böni 

(Traumgarten) 
— 	Die Erholungszone im Gebiet 

Boni 	bezweckt 	den 	Erhalt 
der 	Parkanlage 	mit 	The- 

mengärten, 	naturnahen 
Spiel- 	und 	Bildungsberei• 

chen 	und 	Eventlokalitäten 

sowie der Möglichkeit einer 

gemeinschaftlichen 	Nut.- 

zung. 

— 	Es ist auf eine ökologische 

Gestaltung und den grösst- 
möglichen Erhalt des gross- 

kronigen Baumbestandes zu 

Achten. 

h. im Gebiet Böni- — 	Die Erholungszone Böni-Vo- 
Vogelsang-Mettli gelsang-Mettli dient der Er- 

holung 	und 	der 	bevölke- 
rungsnahen 	Landwirtschaft 

sowie 	der 	Freihaltung 	der 
Kulturlandschaft 	mit 	einer 

ökologisch 	wertvollen 	und 

wenig 	intensiven 	Bewirt- 

schaftung. 

Gestützt auf die Ziele und Strategien des Leitbilds Boni-

Vogelsang-Mettli. Aus der Vision 2045, Leitbild B-V-M, 
«Langfristiger Erhalt des Traumgartens»: «Der Fortbe-

stand des Traumgartens mit dazugehörigem Gartenbau-

betrieb ist planungsrechtlich gesichert.» Der Traumgarten 

wird mit der Erholungszone gesichert. Der Gartenbaube-

trieb geniesst punktuell Besitzstandsgarantie. 

Als Parkanlage wird vorliegend der Gartenbetrieb bezeich-
net, der neben den betrieblich erforderlichen Bauten und 
Anlagen parkartig gestaltete Themengärten mit integrier-

ten Eventlokalen zur Erholung und Freizeitgestaltung der 
Bevölkerung (z.B. Pavillons, Spielbereiche) umfasst. 
Der Traumgarten zeichnet sich durch eine intensive 

Durchgrünung mit vorwiegend einheimischen Pflanzenar-
ten, grosskronige Bäumen (Endhöhe 2 20 m) mit Stamm-

durchmesser von > 30 cm und ökologische Kleinstrukturen 

(wie Weiher und Totholz) aus. Diese Qualität ist zu erhal-
ten. 

Gestützt auf die Ziele des Leitbildes Böni-Vogelsang-

Mettli, wonach im Gebiet eine vielfältige Landschaft mit 
ökologisch wertvollen Lebensräumen angestrebt wird. 

Zudem sind gemäss kommunaler Richtplan, Siedlung und 

Landschaft, nachfolgende Ziele anzustreben: 

— Abstimmung aller Massn. auf das Landschaftsbild 

— Stärkung des Landschaftserlebnisses, Interesse für 

Flora, Fauna, Natur wecken 

Aufwertung von Bächen und weiteren wertvollen Le-
bensräumen 

— Erhaltung Familiengärten und Kleintierzucht 

PLANAR 	 4/7 



Gemeinde Thalwil Teilrevision Nutzungsplanung Böni-Vogelsang-Metth 

rechtsgültige BZO, RRB Nr. 2673/1985 
	

Anpassung BZO, Stand Entwurf 
	

Erläuterungen 

— Optimierung der Wegverbindungen 

— Bereitstellung attraktiver Aufenthalts- und Sitzmög-

lichkeiten (Feuerstellen) 

Kauf oder Pacht von zusätzlichem Land für Handlungs-
spielraum Gemeinde 

Im Sinne der Zweckbestimmung. Bauten und Anlagen für 

die landwirtschaftliche Nutzung und bevölkerungsnahe 

Landwirtschaft sind beispielweise Unterstände für Nutz-

tiere (Kühe, Schafe, Alpakas etc.), kleinere Bauten für den 
Verkauf von lokalen Produkten oder für die Information 

der Bevölkerung. 

Das Merkblatt «Naturnahe Umgebungsgestaltung, März 

2018, Gemeinde Thalwil, ist zu berücksichtigen. 

Gestützt auf Art. 3 Abs. 2 RPG, wonach die Landschaften 

zu schonen sind und sich Siedlungen, Bauten und Anlagen 
in die Landschaft einordnen sollen. Die Beurteilung richtet 
sich nach der Arbeitshilfe «Einpassung von zonenkonfor-

men Bauten und Anlagen in die Landschaft» (ARE Zürich, 

2020). Das Merkblatt macht Aussagen zur Einbettung in 
das Gelände und die Umgebung sowie zum Gebäude und 

Umgebungsgestaltung. 

— Zulässig sind Erholungsinfra-
strukturen wie Wege, Rast-

und naturnahe Spielplätze 

sowie Bauten und Anlagen 
für die landwirtschaftliche 

Nutzung und bevölkerungs-
nahe Landwirtschaft. 

— Geschlossene Einfriedungen 

und Schrebergärten sind 

nicht zulässig. 

— Bauten und Anlagen sowie 

Einfriedungen und Verände-
rungen an der Umgebung 
haben sich besonders gut in 

die Landschaft einzuordnen. 

Hecken und die Begrünung 
von Einfriedungen sind mit 

einheimischen respektive 

regionaltypischen, standort-

gerechten Arten auszufüh-

ren. 

Bestehende Bauten und Anlagen dürfen im bestehen-
den Umfang und generellen Erscheinungsbild erneu-

ert und ersetzt werden. 

Bei Neubauten in den Erholungszonen sind nach Regel- 

bauweise nur Gebäude, die nicht für den dauernden Auf- 
enthalt von Menschen bestimmt sind und deren grösste 
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Gemeinde Thalwil 	. 	 Teilrevision Nutzungsplanung Böni-Vogelsang-Mettli 

rechtsgültige BZO, RRB Nr. 2673/1985 
	

Anpassung BZO, Stand Entwurf 
	

Erläuterungen 

3 Neue Bauten sind für die zulässige Nutzweise als be-

sondere Gebäude (§§ 49 und 273 PBG) zulässig, an-
dere Bauten nur im Rahmen eines Gestaltungsplanes. 

4 Gegenüber Grundstücken ausserhalb der Erholungs-
zone gilt der Grenzabstand der entsprechenden Zone.  

Höhe 4 m, bei Schrägdächern 5 m, nicht übersteigt, zuläs-

sig. Nach Umsetzung der harmonisierten Baubegriffe gilt: 
Kleinbauten nach § 2 a Abs. 1 ABV (max. 50 m2  Grundflä-

che) 

Art. 32 Pflicht zum Gestaltungsplan 	 Art. 32 Pflicht zum Gestaltungsplan 

1 In den im Zonenplan speziell bezeichneten Gebieten 

darf nur auf Grund eines Gestaltungsplanes gebaut 

werden. Wo explizit Zielsetzungen formuliert sind, ist 

diesen Rechnung zu tragen. 
2  Bei Inanspruchnahme des Ausnützungszuschlages im 

Sinne der Arealbauweise gilt Art. 22 Abs. 4.  

In den im Zonenplan speziell bezeichneten Gebieten 

darf nur auf Grund eines Gestaltungsplanes gebaut 

werden. Wo explizit Zielsetzungen formuliert sind, ist 

diesen Rechnung zu tragen. 
2  Bei Inanspruchnahme des Ausnützungszuschlages im 

Sinne der Arealbauweise gilt Art. 22 Abs. 4. 

Art. 32e Erholungszone im Gebiet Böni (Traumgarten) 

Für den Traumgarten gelten die allgemeinen Zweck-
bestimmungen gemäss Art. 19 Abs. 1 lit. g der Bau-

und Zonenordnung ThalWil. 

Mit dem Gestaltungsplan ist insbesondere eine gute 

Einbettung der Bauten und Anlagen in die Landschaft 

sicherzustellen. 

Mit dem Gestaltungsplan ist das zulässige Bauvolu-

men festzulegen. Dieses hat sich am bestehenden 

Bauvolumen zu orientieren. Zusätzliche Bauten und 

Abweichungen vom bestehenden Bauvolumen sind 

nur zulässig, wenn sich diese möglichst siedlungsnah 
und nicht an exponierter Lage befinden sowie dadurch  

Wesentliches öffentliches Interesse an der Gestaltungs-
planpflicht sind insbesondere die Sicherstellung einer gu-

ten Einbettung der Bauten und Anlagen in die Landschaft, 

eine geordnete und beschränkte Bebauung/Nutzung in-

nerhalb der bestehenden Grünraums, die Festlegung des 

zulässigen Bauvolumens und der Zugänglichkeit der An-

lage inkl. Eventnutzung. 

Mit dem bestehenden Bauvolumen ist der Bestand ge-

meint. 
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Gemeinde Thalwil 
	

Teilrevision Nutzungsplanung Böni-Vogelsang-Mettli 

rechtsgültige BZO, RRB Nr. 2673/1985 
	

Anpassung BZO, Stand Entwurf 	 Erläuterungen 

eine bessere Nutzung im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. g 

resultiert. 

Im Gestaltungsplan sind die Nutzung, zeitliche Be- 

schränkungen der Eventnutzung und die Zugänglich- 

keit zu regeln. 
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